
DELTA VISION

   1Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Geltungsbereich
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nach-
folgend AGB genannt) sind Grundlage und Bestand-
teil aller Vertragsverhältnisse zwischen der Delta 
Vision GdbR (nachfolgend Delta Vision genannt) und 
ihren Vertragspartnern (nachfolgend Mieter genannt), 
welche die Anmietung von Gegenständen und hier-
mit zusammenhängende, Sach- und Dienstleistungen 
von Delta Vision zum Gegenstand haben.

2. Die nachstehenden Bedingungen gelten aus-
schließlich. Von diesen Bedingungen abweichende 
Bedingungen des Mieters haben keine Gültigkeit.

§2 Angebot und Vertragsschluss
1. Die Angebote von Delta Vision sind grundsätzlich 
freibleibend und unverbindlich. Die Auftragsertei-
lung durch den Mieter sowie die Auftragsbestätigung 
durch Delta Vision bedürfen zur Rechtswirksamkeit 
der Schriftform.

2. Die entsprechende Auftragserteilung des Mieters 
ist ein bindendes Angebot. Delta Vision kann dieses 
Angebot bis zu 10 Tage vor dem gewünschten Miet-
beginn, spätestens jedoch 14 Tage nach Zugang der 
Auftragserteilung schriftlich annehmen.

§3 Mietzeit
Die Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Tag der 
Abholung der Mietgegenstände aus dem Lager von 
Delta Vision (Mietbeginn) und endet mit dem ver-
einbarten Tag der Rückgabe der Mietgegenstände im 
Lager von Delta Vision (Mietende); auch wenn der 
Transport durch Delta Vision erfolgt, ist der Abgang 
vom Lager bzw. die Wiederanlieferung im Lager für 
Mietbeginn und Mietende maßgeblich. 
Zur Mietzeit zählen also auch die Tage, an denen die 
Mietgegenstände abgeholt/von Delta Vision angelie-
fert und zurückgegeben/von Delta Vision abgeholt 
werden (also auch angebrochene Tage).

§4 Mietpreis
Sofern nicht für bestimmte Leistungen abweichende 
Preise in der Form des §2 Absatz 1 wirksam verein-
bart worden sind, gelten für die Überlassung der 
Mietgegenstände die Preise der jeweils bei Vertrags-
abschluss gültigen Preisliste.

§5 Zusätzliche Leistungen
Zusätzliche Dienstleistungen, insbesondere Anliefe-
rung, Montage und Betreuung durch Fachpersonal 
erfolgt gegen Entgelt aufgrund besonderer Vereinba-
rung, für deren wirksamen Abschluss und Inhalt §2 
Absatz 1 ebenfalls Anwendung fi ndet.
Sofern die Höhe des Entgeltes nicht gesondert ver-
einbart wurde, ist Delta Vision berechtigt, die Zah-
lung eines angemessenen Entgeltes zu verlangen.

§6 Stornierung durch den Mieter
Der Mieter hat das Recht, den Vertrag bis spätestens 
3 Tage vor Mietbeginn ohne Einhaltung weiterer Fri-
sten gegen Zahlung einer Abstandsgebühr zu kündi-
gen (Stornierung).
Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
Die Abstandsgebühr ist zum Zeitpunkt der Kündigung 
fällig und beträgt 20% des vereinbarten Mietpreises, 
wenn spätestens 30 Tage vor Mietbeginn storniert 
wird, 50% des vereinbarten Mietpreises, wenn späte-
stens 10 Tage vor Mietbeginn storniert wird und 80% 
des vereinbarten Mietpreises, wenn danach späte-
stens 3 Tage vor Mietbeginn storniert wird. Für den 
Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des Kün-
digungsschreibens bei Delta Vision maßgeblich. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten auch hinsichtlich 
solcher Vergütungen oder Vergütungsanteile, die für 
zusätzliche Leistungen i. S. v. § 5 vereinbart worden 
sind, sofern der Mieter nicht nachweist, dass Delta 
Vision ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist 
oder wesentlich geringer als der entsprechende auf 
die Vergütung einfallende Abstandsbeitrag ist.

§7 Zahlung
1. Sofern nicht für bestimmte Leistungen abwei-
chende Zahlungsmodalitäten in der Form von § 2 
Absatz 1 wirksam vereinbart worden sind, ist die ge-
samte Vergütung ohne Abzüge/Skonti zum verein-
barten Mietbeginn fällig (Vorauskasse). Delta Vision 
ist zur Gebrauchsüberlassung nur Zug um Zug gegen 
vollständige Zahlung der Vergütung verpfl ichtet.
2. Für den Zeitpunkt der Zahlung kommt es (insbe-

sondere auch im unbaren Zahlungsverkehr) nicht auf 
die Absendung, sondern auf die Ankunft des Geldes 
an.
3. Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte 
des Mieters sind ausgeschlossen, soweit die Gegen-
ansprüche des Mieters nicht rechtskräftig festgestellt 
oder unbestritten sind.
4. Die Vergütung und alle weiteren Forderungen aus 
dem Vertragsverhältnis sind über dem Satz des dem 
Diskontsatz der Bundesbank entsprechenden wäh-
rungspolitischen Instrument der Europäischen Zen-
tralbank zu verzinsen (Verbraucher 5%, Kaufmann 
8%).
5. Die Zahlung hat innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach 
Zugang der Rechnung zu erfolgen.

§8 Gebrauchsüberlassung und 
Gewährleistung
1. Delta Vision verpfl ichtet sich, die Mietsache im 
Lager von Delta Vision in Ketsch in einem zu dem 
vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand für 
die Dauer der vereinbarten Mietzeit zu überlassen. 
Die Abholung kann nur während der Geschäftszeiten 
(Montag bis Freitag 09:00 bis 12:30 Uhr und 13:30    
18:00 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr) erfolgen.
2.Der Mieter ist verpfl ichtet, die Mietgegenstände bei 
Überlassung auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu 
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, diesen 
Delta Vision unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der 
Mieter die Untersuchung und/oder die Anzeige, so gilt 
der Zustand der überlassenen Mietgegenstände als 
genehmigt/mangelfrei, es sei denn, dass der Mangel 
bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
Zeigt sich ein solcher Mangel später, so muss die An-
zeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht 
werden; andernfalls gilt der Zustand der überlas-
senen Mietgegenstände auch in Ansehung dieses 
Mangels als genehmigt/mangelfrei.
Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er unbe-
schadet weiterer Ansprüche von Delta Vision nicht 
berechtigt, Gewährleistungsansprüche geltend zu 
machen oder zu kündigen oder Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung oder Ansprüche wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung zu verlangen.

3. Liegt ein nach Absatz 2 angezeigter anfänglicher 
Mangel der Mietgegenstände vor, so ist Delta Vision 
nach eigener Wahl zum Austausch/zur Nachlieferung 
oder zur Reparatur berechtigt. Ist Delta Vision zur 
Vervollständigung/zur Mangelbeseitigung nicht recht-
zeitig in der Lage, kann der Mieter in Ansehung der 
einzelnen  mangelhaften/fehlenden Mietgegenstände 
eine angemessene Minderung des Mietpreises ver-
langen. 
Sind mehrere Gegenstände vermietet, kann die Kün-
digung des gesamten Vertrages wegen der Mangel-
haftigkeit eines einzelnen Gegenstandes nur erfolgen, 
wenn die Mietgegenstände als zusammengehörig 
vermietet worden sind und die Mängel die vertraglich 
vorausgesetzte Funktionsfähigkeit der Mietgegen-
stände in Ihrer Gesamtheit wesentlich beeinträch-
tigen. Jegliches Mitverschulden des Mieters an der 
Störung schließt das Kündigungsrecht aus.

4. Werden Geräte, hinsichtlich derer Delta Vision die 
zusätzliche Verpfl ichtung von Fachpersonal anbietet 
und empfi ehlt, weil diese Geräte technisch aufwen-
dig sind oder schwierig zu bedienen sind, vom Mieter 
dennoch ohne Fachpersonal von Delta Vision ange-
mietet, haftet Delta Vision für Funktionsstörungen 
nur, wenn der Mieter nachweist, dass für Mängel kei-
ne Bedienungsfehler ursächlich oder mitursächlich 
sind. 

5. Im Übrigen sind Gewährleistungsansprüche des 
Mieters, insbesondere verschuldensunabhängige 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung (§ 
538 BGB) und Mängel, die im Laufe der Mietzeit unter 
der Obhut des Mieters entstehen,  ausgeschlossen. 
Unabhängig hiervon hat der Mieter dem Vermieter 
unverzüglich Anzeige zu machen, wenn ein Mangel 
entsteht oder Vorkehrungen zum Schutze der Sache 
gegen nicht vorhergesehene Gefahren erforderlich 
werden (§ 536c BGB).

6. Der Mieter ist verpfl ichtet, auf seine Kosten die im 
Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz der Miet-
gegenstände etwa erforderlichen öffentlich-recht-
lichen Genehmigungen rechtzeitig einzuholen.
Sofern die Montage durch Delta Vision erfolgt, hat 
der Mieter Delta Vision vor Beginn der Arbeiten auf 

Verlangen die erforderlichen Genehmigungen nach-
zuweisen. 
Für die Genehmigungsfähigkeit des vorgesehenen 
Einsatzes der Mietgegenstände übernimmt Delta  Vi-
sion keine Gewähr.

§9 Schadensersatz
Sämtliche Schadensersatzansprüche des Mieters 
(auch für zusätzliche Leistungen, insbesondere auch 
Transport und Montage) sind ausgeschlossen, ins-
besondere auch Schadensersatzansprüche aus Un-
möglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus 
positiver Vertragsverletzung und aus  unerlaubter 
Handlung; der Haftungsausschluss gilt auch für jeg-
liche Art von Folgeschäden, entgangenem Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden. 
Ausgenommen vom vorstehenden Haftungsaus-
schluss sind solche Ersatzansprüche, deren Scha-
densursache auf einem grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Handeln von Delta Vision und gesetz-
lichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen beruhen und 
Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer aus-
drücklichen, schriftlich zugesicherten Eigenschaft. 
Soweit die Haftung von Delta Vision ausgeschlossen 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der An-
gestellten von Delta Vision.

§10 Verpfl ichtung zum Haftungsausschluss zu 
Gunsten von Delta Vision 
Der Mieter verpfl ichtet sich, die vorstehenden Be-
stimmungen seinerseits in Verträgen mit Dritten, ins-
besondere Künstlern, Sportlern oder Zuschauern etc., 
zugunsten von Delta Vision zu vereinbaren, sofern 
er selbst einen vergleichbaren Haftungsausschluss 
vereinbart hat oder er einen Haftungsausschluss 
zugunsten von Delta Vision ohne unzumutbare wirt-
schaftliche Nachteile vereinbaren könnte. Kommt er 
dieser Verpfl ichtung nicht nach, hat er Delta Vision 
von vorstehenden Schadensersatzansprüchen Dritter 
freizuhalten, soweit Delta Vision Dritten nicht wegen 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens haf-
tet. 

§11 Pfl ichten des Mieters während der 
Mietzeit 
1. Die Mietgegenstände sind pfl eglich zu behandeln. 
Der Mieter ist zur Instandhaltung der Mietgegenstän-
de auf seine Kosten verpfl ichtet. Delta Vision ist zur 
Instandhaltung der Mietsache während der Mietzeit 
berechtigt, jedoch nicht verpfl ichtet.
2. Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen der 
technischen Bestimmungen und ausschließlich von 
fachkundigen Personen aufgestellt, bedient und ab-
gebaut werden. Wird Material ohne Personal
angemietet, hat der Mieter für die fortwährende Ein-
haltung aller geltenden Sicherheitsrichtlinien, insbe-
sondere der Unfallverhütungsvorschriften UVV und 
der Richtlinien des Verbandes Deutscher Elektroinge-
nieure, VDE, zu sorgen.
3. Der Mieter hat für eine störungsfreie Stromver-
sorgung zur Nutzung der Mietanlage Sorge zu tra-
gen. Für Ausfälle und Schäden der Mietsachen infolge 
von Stromausfall oder Stromunterbrechungen oder -
schwankungen hat der Mieter einzustehen; dies gilt 
unabhängig von seinem Verschulden. Der Mieter haf-
tet für Beschädigungen, Verluste oder ähnliches bis 
zur Höhe des Neuwertes der Geräte. Für verloren ge-
gangene Glühlampen oder andere Teile, einschließ-
lich Kleinteilzubehör, hat der Mieter den Neuwert zu 
erstatten.

Fortsetzung nächste Seite ...

  Delta Vision Medien- und Veranstaltungsuternehmen GdbR
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Miete und Veranstaltungsproduktion
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  Delta Vision Medien- und Veranstaltungsuternehmen GdbR
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Miete und Veranstaltungsproduktion

§12 Versicherung
Der Mieter ist verpfl ichtet, das allgemein mit der je-
weiligen Mietsache verbundene Risiko (Verlust, Dieb-
stahl, Beschädigung, Haftpfl icht) ordnungsgemäß 
und ausreichend zu versichern. Der Abschluss der 
Versicherung ist Delta Vision auf Verlangen nach-
zuweisen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Mieters 
übernimmt Delta Vision die Versicherung gegen Be-
rechnung der Kosten.

§13 Rechte Dritter
Der Mieter hat die Geräte von allen Belastungen, 
Inanspruchnahmen, Pfandrechten und sonstigen 
Rechtsanmaßungen Dritter freizuhalten. Er ist ver-
pfl ichtet, den Vermieter unter Überlassung aller 
notwendigen Unterlagen unverzüglich zu benachrich-
tigen, wenn die vermieteten Gegenstände dennoch 
gepfändet oder in irgendeiner anderen Weise von 
Dritten in Anspruch genommen werden. 
Der Mieter trägt die Kosten (insbesondere auch Ko-
sten der Rechtsverfolgung), die zur Abwehr derar-
tiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.

§14 Kündigung des Vertrages
1. Unbeschadet der in §6 getroffenen Bestimmungen 
kann der Vertrag von beiden Parteien nur aus wich-
tigem Grund gekündigt werden. Dies gilt insbesonde-
re auch, wenn von Delta Vision zusätzliche Leistungen 
zu erbringen sind.
2. Delta Vision ist zur fristlosen Kündigung berech-
tigt, wenn eine wesentliche Verschlechterung in den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Mieters eintritt, 
insbesondere wenn gegen ihn nachhaltige Pfän-
dungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen erfolgen oder wenn über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein außergerichtliches Ver-
gleichsverfahren eröffnet ist.
3. Der Verstoß gegen die Bestimmungen in §11 Abs.2 
gilt als vertragswidriger Gebrauch und berechtigt Del-
ta Vision zur fristlosen Kündigung des gesamten Ver-
trages, ohne dass es einer Abmahnung bedarf.
4. Sofern die Parteien Ratenzahlung des Mieters 
vereinbart haben, kann Delta Vision den gesamten 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Mieter für zwei 
aufeinanderfolgende Zahlungstermine mit der Ent-
richtung der Vergütung oder eines nicht unerheb-
lichen Teiles der Vergütung in Verzug ist oder wenn 
der Mieter bei Vereinbarung regelmäßiger Ratenzah-
lungen in einem Zeitraum, der sich über mehr als 
zwei Zahlungstermine erstreckt, mit der Entrichtung 
der Vergütung in Höhe eines Betrages in Verzug ge-
kommen ist, der die Höhe von zwei Zahlungsraten 
erreicht.

§15 Rückgabe der Mietgegenstände
1. Die Rückgabe fi ndet im Lager von Delta Vision in 
Ketsch statt und kann nur während der Geschäfts-
zeiten (Montag bis Freitag 09:00 bis 12:30 Uhr und 
13:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr) oder 
nach Vereinbarung erfolgen.
2. Der Mieter ist verpfl ichtet, die Geräte vollständig, in 
sauberem einwandfreiem Zustand und geordnet zu-
rückzugeben. Delta Vision behält sich die eingehende 
Prüfung der zurückgegebenen Mietgegenstände nach 
der Entgegennahme vor. Die rügelose Entgegennah-
me gilt nicht als Billigung der Vollständigkeit und des 
Zustands der zurückgegebenen Mietgegenstände.
3. Die vereinbarte Mietzeit ist unbedingt einzuhalten; 
ist dies nicht möglich, so hat der Mieter Delta Vision 
hiervon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Für jeden Tag, den der Rückgabetermin überschrit-
ten wird, hat der Mieter die volle pro Tag vereinbar-
te Vergütung zu entrichten. Delta Vision bleibt die 
Geltendmachung weiterer Schäden vorbehalten. Die 
Vergütung pro Tag ist ggf. zu ermitteln, in dem der 
ursprünglich vereinbarte Gesamtpreis durch die Tage 
der ursprünglich vereinbarten Mietzeit geteilt wird.

§16 Langfristig vermietete Gegenstände
1.Sofern für Mietgegenstände die ursprünglich ver-
einbarte Mietzeit mehr als 2 Monate beträgt (langfri-
stig vermietete Gegenstände), gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen.
2. Der Mieter ist zur Instandhaltung und Instandset-
zung der Mietgegenstände verpfl ichtet.
3.Der Mieter ist verpfl ichtet, die gesetzlich vorge-
schriebenen technischen Überprüfungen und War-
tungen der Mietgegenstände selbstständig und auf 
eigene Kosten durchzuführen. Delta Vision erteilt auf 

Anfrage des Mieters Auskunft über anstehende Prü-
fungs- und Wartungstermine.
4. Gibt der Mieter die Mietgegenstände zurück, ohne 
die in Absatz 1 und Absatz 2 geschuldeten Arbeiten 
vorgenommen zu haben, ist Delta Vision ohne wei-
tere Mahnungen und Fristsetzungen berechtigt, die 
erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters vorzu-
nehmen bzw. durch Dritte vornehmen zu lassen.
5.Die vorstehenden Verpfl ichtungen gelten auch ab 
dem Zeitpunkt, in welchem durch nachträglich ver-
einbarte Verlängerung die gesamte (vom ursprüng-
lichen Mietbeginn an gerechnete) Mietzeit mehr als 2 
Monate beträgt oder in welchem der Mieter die Miet-
sache aus sonstigen Gründen länger als 2 Monate in 
Besitz hat.

§17 Verbrauchsmaterial, Handelsware
1.Verbrauchsmaterial und Handelsware bleibt bis zur 
vollständigen Rechnungsbegleichung vorbehaltslos 
Eigentum von Delta Vision. Im übrigen gelten diese 
AGB entsprechend.

§18 Schriftform
Sofern nach diesen Bedingungen Schriftform verein-
bart worden ist, wird diese auch durch Übermittlung 
durch Fernkopie (Telefax) gewahrt.

§19 Schlussbestimmungen
1.Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen Delta Vision und dem 
Mieter gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und
Vertragssprache.
2. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand für alle aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benen Streitigkeiten ist Mannheim.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden oder nicht in 
den Vertrag einbezogen werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Ver-
einbahrungen nicht berührt. Die Parteien verpfl ichten 
sich, ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu 
vereinbaren, die dem dokumentierten Parteiwillen 
am nächsten kommt.
4. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen wor-
den. Änderungen dieser Bestimmungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
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§1 Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfol-
gend AGB genannt) sind Grundlage und Bestandteil al-
ler Vertragsverhältnisse zwischen der Delta Vision GdbR 
(nachfolgend Delta Vision genannt) und ihren Vertrags-
partnern.
2. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließ-
lich. Von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden haben keine Gültigkeit.

§2 Angebot und Vertragsschluss
1. Die Angebote von Delta Vision sind grundsätzlich frei-
bleibend und unverbindlich. Die Auftragserteilung durch 
den Kunden sowie die Auftragsbestätigung durch Delta 
Vision bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform.
2. Die entsprechende Auftragserteilung des Kunden ist 
ein bindendes Angebot. 
Jedem mit Delta Vision geschlossenen Vertrag liegen di-
ese Geschäftsbedingungen zugrunde.

§3 Preise
1. Sofern nicht für bestimmte Leistungen abweichende 
Preise in der Form des §2 Absatz 1 wirksam vereinbart 
worden sind, gelten die Preise der jeweils bei Vertrags-
abschluss gültigen Preisliste.

§4 Stornierung durch den Kunden
1. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag während der 
Produktionsphase ohne Einhaltung weiterer Fristen ge-
gen Zahlung einer Abstandsgebühr zu kündigen (Stor-
nierung).
Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 
Die Abstandsgebühr ist zum Zeitpunkt der Kündigung 
fällig und berechnet sich, auf dem Angebotspreis basie-
rend, prozentual aus dem Fortschritt der Produktion. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf unfertige Daten 
oder Rohmaterial.
Für den Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des 
Kündigungsschreibens bei Delta Vision maßgeblich.

§5 Zahlung
1. Für den Zeitpunkt der Zahlung kommt es (insbeson-
dere auch im unbaren Zahlungsverkehr) nicht auf die 
Absendung, sondern auf die Ankunft des Geldes an.
2. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Kun-
den sind ausgeschlossen, soweit die Gegenansprüche 
des Kunden nicht rechtskräftig festgestellt oder unbe-
stritten sind. 
3. Die Vergütung und alle weiteren Forderungen aus 
dem Vertragsverhältnis sind über dem Satz des dem 
Diskontsatz der Bundesbank entsprechenden währungs-
politischen Instrument der Europäischen Zentralbank zu 
verzinsen (Verbraucher 5%, Kaufmann 8%).
4. Delta Vision stellt dem Vertragspartner die im Vertrag 
vereinbarten Leistungen zu den in der Preisvereinbarung  
genannten Konditionen zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer in Rechnung.
5. Die Zahlung hat innerhalb einer Frist von 10 Tagen 
nach Zugang der Rechnung zu erfolgen.

§6 Geheimhaltung
1. Die der anderen Vertragspartei übergebenen Un-
terlagen, Daten, Materialien, mitgeteilten Kenntnisse 
und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke 
dieses Projekts verwendet und Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung 
nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder 
dem Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind nicht die 
zur Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezo-
genen Hilfspersonen wie Freie Mitarbeiter, Subunterneh-
men etc. 
2. Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, 
Vertraulichkeit über den Inhalt dieses Vertrages und 
über die bei dessen Abwicklung gewonnenen Erkennt-
nisse zu wahren.
3. Die Geheimhaltungsverpfl ichtung gilt auch über die 
Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.
4. Delta Vision ist berechtigt, zur Ausführung des erteil-
ten Auftrages Dritte hinzuzuziehen, wenn sich dies als 
notwendig erweisen sollte.
5. Hat der Auftraggeber nach Abnahme der Produktion 
Änderungswünsche, so hat er die gewünschten Ände-
rungen schriftlich mitzuteilen. Delta Vision ist verpfl ich-
tet und allein berechtigt, Änderungen vorzunehmen. 
Derartige Änderungen gehen zu Lasten des Auftrag-
gebers. Dasselbe gilt, wenn Änderungsvorschläge des 
Auftraggebers zu einer anderen Kalkulation als der vor 
Produktionsbeginn festgelegten führen. 
6. Lieferfristen oder Termine sind unverbindlich. Die 
Nichteinhaltung von Lieferfristen oder Terminen entbin-
det den Kunden nicht von der Abnahmepfl icht. Kosten 
und Gefahr der Zustellung trägt der Auftraggeber.
7. Der Auftraggeber haftet für alle Ansprüche, die Dritte 
in Folge der Ausführung des Auftrages an Delta Vision 
stellen sollten und verpfl ichtet sich, Delta Vision hiefür 
schad- und klaglos zu halten.

§7 Versand /Lieferzeiten
1. Lieferungen erfolgen in der Regel per Post. In jedem 
Fall erfolgt die Lieferung aber auf Gefahr des Auftragge-
bers. Spezielle Versendungsformen oder eine Transport-
versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und 

zu Lasten des Auftraggebers. Sofern die Parteien eine 
Lieferzeit vereinbart haben, verlängert die Lieferzeit sich 
um den Zeitraum, um den Delta Vision die erforderlichen 
Fertigungsmaterialien verspätet übergeben wurden.
2. Delta Vision ist berechtigt, Teillieferungen zu leisten.
3. Der Kunde hat von Delta Vision gelieferte Ware unver-
züglich bei Empfang auf vertragsgemäße Beschaffenheit 
und ordnungsgemäße Funktion zu untersuchen und un-
verzüglich, spätestens aber eine Woche nach Erhalt der 
Warenlieferung, etwaige Mängel, Fehler oder Schäden 
schriftlich mitzuteilen. Für verspätet angezeigte Mängel, 
Fehler oder Schäden leistet Delta Vision keine Gewähr, 
es sei denn, diese waren bei ordnungsgemäßer Überprü-
fung durch den Kunden nicht festzustellen. Die Beweis-
last hierfür trägt der Kunde.
4. Die Gewährleistungsverpfl ichtung von Delta Vision 
erstreckt sich nicht auf Mängel, Fehler oder Schäden, 
die durch unsachgemäße oder gewaltsame Behandlung 
der gelieferten Ware durch den Kunden oder nicht zum 
Verantwortungsbereich von Delta Vision gehörige dritte 
Personen entstehen.
5. Ergibt die Überprüfung eines reklamierten, wieder 
an Delta Vision zurückgesandten Artikels, dass der vom 
Kunden geltend gemachte Fehler oder Schaden nicht 
vorliegt, der Artikel vielmehr mangel- und fehlerfrei ist, 
ist Delta Vision berechtigt, dem Kunden die Prüfkosten 
nach tatsächlichem Aufwand gegen Barzahlung bei Ab-
holung zu belasten bzw. bei Rücksendung des Artikels 
mit den Versandspesen per Barnachnahme zu erheben.

§8 Kennzeichnung und Werbung
1. Delta Vision ist berechtigt, die produzierten Print- und 
Nonprint-Medien dezent, aber sichtbar nach Belieben 
mit einer eigenen Marke zu versehen. Delta Vision darf 
in branchenüblicher Weise mit einem Hinweis Eigenwer-
bung machen.

§9 Leistungssicherung
Für sämtliche von Delta Vision erbrachte Leistungen, 
unabhängig davon, ob der Auftraggeber das Material lie-
fert oder nicht, gilt nachstehender Eigentumsvorbehalt.
1. Die von Delta Vision gelieferten und/oder bearbei-
teten Gegenstände und durchgeführten Leistungen 
bleiben bis zur vollen Bezahlung sämtlicher aus der Ge-
schäftsverbindung erwachsenen Forderungen gegen den 
Auftraggeber, einschließlich Zinsen und Nebenkosten, 
Eigentum von Delta Vision.
2. Eine Weiterveräußerung oder sonstige Verfügung 
durch den Auftraggeber ist während aufrechten Be-
standes des Eigentumsvorbehaltes ohne schriftliche Ein-
willigung von Delta Vision unzulässig und unwirksam. 
Im Fall des Zahlungsverzuges steht ein Rücknahmerecht 
bei Aufrechterhaltung des Vertrages zu.
3. Delta Vision hat weiterhin das Recht der Zurückbe-
haltung von Gegenständen, die der Auftraggeber Delta 
Vision überlassen hat, die bei Delta Vision lagern bzw. 
für ihn hergestellt wurden, solange, bis sämtliche Forde-
rungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Auftragge-
ber bezahlt sind.

§10 Kopierrechte / Lizenzen
1. Der Kunde ist insbesondere verpfl ichtet, alle recht-
liche Verantwortung, besonders im Hinblick auf Urhe-
ber-, Jugendschutz- und Presserecht und das „Recht 
am eigenen Bild“, für beauftragte Veröffentlichungen zu 
übernehmen und nur Texte und Bilder zu veröffentlichen 
bzw. zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, an 
denen er ein entsprechendes Nutzungsrecht besitzt und 
zu denen das ggf. erforderliche Einverständnis abgebil-
deter Personen vorliegt. 
Dies gilt ebenfalls für alle GEMA-Rechte, -Meldungen 
und evtl. zu entrichtende GEMA-Gebühren.
2. Der Auftraggeber haftet dafür, dass er über alle Be-
rechtigungen für die von ihm erteilten Aufträge im Bezug 
auf Herstellung, Bearbeitung und Vervielfältigung sowie 
Vorführung von Print- und Nonprint-Medien für wie im-
mer geartete Zwecke, insbesondere gewerberechtlicher 
Art, verfügt. Desweiteren versichert der Auftraggeber 
besonders, Verfügungsberechtigter bzw. Lizenznehmer 
über die erforderlichen Urheber-, Nutzungs- und Ver-
vielfältigungsrechte und/oder im Besitz ausreichender 
Berechtigungen des Urhebers bzw. Lizenzinhabers zu 
sein.
3. Der Auftraggeber stellt Delta Vision von Ansprüchen 
Dritter frei, die sich aus der Ausführung des Vertrages 
ergeben. Delta Vision ist nicht verpfl ichtet, Aufträge da-
hingehend zu prüfen, ob Rechte Dritter beeinträchtigt 
oder verletzt sein könnten. Der Auftraggeber hält Delta 
Vision von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen das 
Urheberrecht frei.
4. Delta Vision behält sich nach freiem Ermessen das 
Recht vor, Material anzunehmen oder abzulehnen. An-
genommenes Material kann nachträglich abgelehnt 
werden.
5. Delta Vision übernimmt keine Gewährleistung dafür, 
dass durch eine von ihr konzipierte und realisierte Me-
diengestaltung oder ein Medien-Konzept ein bestimmtes 
Ergebnis erzielt werden kann.
6. Die  Nutzung von Leistungen im Internet geschieht 
ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko des 
Auftraggebers.
7. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die Delta 
Vision durch Sicherheitsmängel des Auftraggebers (z.B. 

veröffentlichtes Passwort) entstehen.

§11 Preise und Auftragsannahme
1. Bei Webhosting fallen neben der monatlichen Miete 
im Allgemeinen noch Kosten für die Einrichtung sowie 
gegebenenfalls für Domain-Registrierung und für ge-
wünschte Zusatzleistungen an. Bei widersprüchlichen 
Angaben gelten immer die im Schriftverkehr zugesi-
cherten Preise. 
2. Der Kunde kann einen laufenden Vertrag nur mit 
Ablauf eines Abrechnungszeitraums ändern. Die ersten 
Gebühren werden in dem Monat fällig, in dem die Frei-
schaltung der www-Domain erfolgt. 
3. Delta Vision ist berechtigt, seine Partner (Internet-
Provider) zur Bereitstellung der Online-Dienste jederzeit 
zu wechseln. Die Gründe für einen Wechsel brauchen 
dem Kunden nicht dargelegt zu werden. Der Kunde ver-
pfl ichtet sich, Delta Vision nach seinen Möglichkeiten bei 
einem Wechsel zu unterstützen. Führt der Wechsel des 
Partners für den Kunden zum Nachteil, so ist dieser be-
rechtigt, den Vertrag fristgerecht zu kündigen. Weitere 
Ansprüche an Delta Vision sind ausgeschlossen.
4. Delta Vision ist berechtigt den Internet-Zugang des 
Kunden zu sperren, sperren zu lassen und fristlos zu 
kündigen, wenn der Kunde unter Verwendung der 
Leistungen von Delta Vision so genannte Spam-Mails 
versendet, die Gebräuche des Internets wiederholt 
missachtet oder versucht, sich unbefugt Zugang zu Sy-
stemen innerhalb des Internets zu verschaffen.

§12 Verbotenes Material
1. Der Kunde darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem 
Zweck von Print- und Nonprint-Medien nicht gegen ge-
setzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter 
(Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) versto-
ßen. Es werden keine Aufträge mit pornografi schem, 
verleumderischen, bedrohlichen oder menschenveracht-
enden Inhalten angenommen. Angenommenes Material 
kann nachträglich abgelehnt werden.

§13 Haftungsbeschränkung
1. Delta Vision haftet nicht bei technischen Ausfäl-
len durch höhere Gewalt, Streik usw. die zum vorü-
bergehenden Ausfall des Kundenangebotes oder des 
Internetzugangs führen. Dies beinhaltet sowohl den 
Datentransfer im Netz sowie Defekte am Server oder an 
sonstiger Peripherie. 

§14 Verbrauchsmaterial, Handelsware
1. Verbrauchsmaterial und Handelsware bleiben bis zur 
vollständigen Rechnungsbegleichung vorbehaltlos Ei-
gentum von Delta Vision. Im Übrigen gelten diese AGB 
entsprechend.

§15 Schriftform
1. Sofern nach diesen Bedingungen Schriftform verein-
bart worden ist, wird diese auch durch Übermittlung per 
Telefax gewahrt.

§16 Schlussbestimmungen
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamt-
en Rechtsbeziehungen zwischen Delta Vision und dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und Vertrags-
sprache.
2. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand für alle aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benen Streitigkeiten ist Mannheim.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden oder nicht in den 
Vertrag einbezogen werden, so wird hiervon die Wirk-
samkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbah-
rungen nicht berührt. Die Parteien verpfl ichten sich, 
ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu vereinba-
ren, die dem dokumentierten Parteiwillen am nächsten 
kommt.
4. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 
Änderungen dieser Bestimmungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.
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§ 1 Angebot und Vertragsabschluss
Das vom Besteller abgegebene Gebot ist ein bin-
dendes Angebot. Wir können dieses Angebot in-
nerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb 
dieser Frist die bestellte Ware zusenden, sofern die 
Zahlung eingegangen ist.

§ 2 Überlassene Unterlagen
An allen im Zusammenhang mit der Auftragsertei-
lung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie 
z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir 
uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, wir erteilen dem Besteller un-
sere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit 
wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der 
Frist von § 1 annehmen, sind diese Unterlagen uns 
unverzüglich zurückzusenden.

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich 
auf das unten genannte Konto zu erfolgen. Der Ab-
zug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer 
Vereinbarung zulässig.
(2) Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wird, ist der Kaufpreis vor Lieferung zu  zahlen. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen hö-
heren Verzugsschaden geltend machen, hat der Be-
steller die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der 
geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht 
oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe an-
gefallen ist.

§ 4 Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpfl ichtungen des Be¬stellers voraus. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vor-
behalten.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspfl ichten, 
so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller 
bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass 
ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht 
oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. 
Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben un-
berührt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der geliefer-
ten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Der Besteller ist verpfl ichtet, solange das Ei-
gentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfl eglich zu behandeln. Insbesondere ist 
er verpfl ichtet, diese auf eigene Kosten gegen Dieb-
stahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig bei 
Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat 
der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 
entstandenen Ausfall. 

§ 6 Gewährleistung und Mängelrüge
(1) Offensichtliche Mängel sind vom Käufer inner-
halb von 4 Wochen ab Lieferung des Vertragsge-
genstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen.
(2) Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, 
die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind 
die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rück-

tritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlos-
sen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen 
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des Man-
gels oder den sonstigen Umständen etwas anderes 
ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder 
haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den 
Rücktritt vom Vertrag erklären.
(3) Schadensersatzansprüche zu den nachfol-
genden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfül-
lung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung 
verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur 
Geltendmachung von weitergehenden Schadenser-
satzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen 
bleibt davon unberührt.
(4) Wir haften unbeschadet vorstehender Rege-
lungen und der nachfolgenden Haftungsbeschrän-
kungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pfl ichtverletzung unserer ge-
setzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, 
sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arg-
list, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich 
der Ware oder Teile derselben eine Beschaffen-
heits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben 
haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. 
Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht 
unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir al-
lerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und 
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
(5) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahr-
lässigkeit die Verletzung solcher Vertragspfl ichten 
betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpfl ichten). Wir haften jedoch nur, soweit 
die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag 
verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen 
fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesent-
licher Nebenpfl ichten haften wir im Übrigen nicht. 
Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbe-
schränkungen gelten auch, soweit die Haftung für 
die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.
(6) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen.
(7) Die Gewährleistungsfrist 
- für Neuware beträgt 24 Monate für Verbraucher, 
12 Monate für Unternehmer
- für gebrauchte Ware beträgt 12 Monate für Ver-
braucher
- entfällt für Unternehmer bei gebrauchter Ware 
gerechnet ab Gefahrübergang. 

§ 7 Haftungsregeln
Sämtliche Ansprüche des Auftraggebers auf Er-
satz von mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, 
gleich aus welchem Grund, sind ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Organe und lei-
tenden Angestellten des Auftragnehmers und bei 
fahrlässiger Verletzung einer vertraglichen Haupt-
pfl icht. Im Falle der fahrlässigen Verletzung einer 
vertraglichen Hauptpfl icht - mit Ausnahme von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Organe und 
leitenden Angestellten des Auftragnehmers - ist die 
Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden bei Vertragsschluss begrenzt. Die vorge-
nannten Haftungsbeschränkungen gelten darüber 
hinaus nicht bei einem Schaden aufgrund einer Zu-
sicherung, soweit diese Zusicherung erfolgte, um 
den Auftraggeber gegen einen derartigen Schaden 
abzusichern.

§ 8 Sonstiges und Salvatorische Klausel
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbezie-
hungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar wer-
den, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, de-
ren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Ver-
trag als lückenhaft erweist.
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